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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.06.1986

Norm

ABGB §835 D

JN §1 DVe1

Rechtssatz

Enthält der über einem Benützungsregelungsantrag ergangene Ausspruch, mit dessen Rechtskraft die eine

Vereinbarung der Miteigentümer ersetzende Gestaltungswirkung eintrat, keinen Leistungsbefehl, sind die aus der

Gestaltung entspringenden Rechte mit Klage durchzusetzen.
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